
 

Düsseldorf, 14.12.2020 
 

Liebe Eltern der St. Apollinaris Schule. 
 
Zur Klarstellung und zum besseren Verständnis haben wir heute noch einige wichtige 
Informationen für Sie zusammengefasst: 
 

Aufheben der Präsenzpflicht 
 
Bis zum 10.01.2021 gibt es keine Präsenzpflicht in der Schule.  
 
Zwar ist unsere Schule und auch die OGS bis zum 18.12.2020 geöffnet, aber im Sinne der 
Kontaktreduzierung möchten wir Sie darum bitten, gut abzuwägen, ob eine Betreuung Ihres 
Kindes zuhause möglich ist. 
 
Kinder, die zuhause bleiben, haben dadurch keine Nachteile. Die Arbeitspläne sind für alle 
Kinder gleich und wir werden Ihnen diese über die Klassenleitungen (padlet, E-Mail, Post) 
zukommen lassen. Ab Mittwoch werden auch keine Klassenarbeiten und Tests mehr 
geschrieben. 
 
Sollten Sie Ihr Kind in dieser Woche zur Schule schicken (müssen), beachten Sie bitte die 
geänderten Unterrichtszeiten: 
 

- Klasse 1 und 2: täglicher Unterricht von 8:10 Uhr bis 11:45 Uhr 

- Klasse 3 und 4: täglicher Unterricht von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr (Freitag bis 11:30 Uhr) 

- Die OGS findet im Anschluss normal statt (verbindlich bis mindestens 15:00 Uhr). 

Notbetreuung nach den Weihnachtsferien: 
 
Sollten Sie für die beiden Tage nach den Weihnachtsferien (07. und 08. Januar 2021) eine 
Notbetreuung benötigen, füllen Sie bitte die Rückseite dieses Briefs aus und geben ihn bis zum 
18.12.2020 in der Schule ab. Spätere Rückmeldungen können nicht berücksichtigt werden! 
 
Zur Info: Die Notbetreuung am 21.12.2020 und 22.12.2020 und die OGS-Ferienbetreuung vom 
04.01.2021 bis 06.01.2021 werden für alle angemeldeten Kinder planmäßig stattfinden. 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien trotz allem eine besinnliche Adventszeit und schon jetzt 
frohe Weihnachten. 
 
Herzliche Grüße, bleiben Sie alle gesund!  
 
 
Manuel Damm 
Schulleitung (Kontakt: manuel.damm@schule.duesseldorf.de) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:manuel.damm@schule.duesseldorf.de


 

Antrag auf Betreuung eines Kindes während des Ruhens des Unterrichts 
gültig für den 07. und 08. Januar 2021 

 
Das Betreuungsangebot gilt nur […] im Rahmen des für das Kind im Normalbetrieb geltenden 
Betreuungsumfangs. Nur Kinder mit einem gültigen Betreuungsvertrag für Ganztags- und 
Betreuungsangebote gemäß BASS 12-63 Nr. 2 haben einen Anspruch auf eine Betreuung über die 
Unterrichtszeit hinaus bis spätestens 15:00 Uhr.

 

 

Hiermit erklären wir als Eltern (Erziehungsberechtigte)☐/ hiermit erkläre ich als alleinerziehendes 

Elternteil ☐ 

 

Name, Vorname 
  

Anschrift 

  

Telefonnummer 
  

E-Mail 
  

 
dass unser/mein Kind 
 

Name, Vorname 
 

Geburtsdatum 
 

Klasse 
 

OGS-Vertrag? (bitte ankreuzen) ja   nein  

 
wie folgt eine Betreuung benötigt: 
 
Donnerstag, 07.01.2021 von ___________  Uhr bis ___________  Uhr (spätestens 15:00 Uhr) 
 
Freitag, 08.01.2021 von ______________  Uhr bis ______________  Uhr (spätestens 15:00 Uhr) 
 
Eine Erklärung des Arbeitgebers wird nicht benötigt.  
 
Erklärung: Wir erklären, dass wir folgende Regelungen für die Betreuungstage akzeptieren: 

 ganztägige Maskenpflicht bzw. Einhaltung der Abstandsregelungen am 07. und 08. Januar 

für bzw. durch die Kinder, 

 kein Unterrichtsangebot im Rahmen der Betreuung 

 anstelle der üblichen Verpflegung kann ein Lunchpaket angeboten werden 

 die Betreuung kann gemäß schulinternen Planungen von Lehrkräften und den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ganztags- und Betreuungsangebote gemeinsam 

gestaltet werden. 

 
_______________________________   _______________________________ 
Datum, Unterschrift des Elternteils     Datum, Unterschrift des Elternteils 


